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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
aufgrund der gestiegenen Corona-Fallzahlen ist das Rat-
haus Wolpertshausen bis auf weiteres für den offenen Pu-
blikumsverkehr geschlossen. Besuchstermine können 
wie bisher telefonisch vereinbart werden. 

Gemäß § 3 Abs. 1 S. 2 CoronaVO müssen Personen 
ab Vollendung des 18. Lebensjahres innerhalb ge-
schlossener Räume in der Warn- und den Alarmstu-
fen eine FFP2-Maske tragen. 

Neben der Maskenpflicht 
gilt für den Zutritt nun auch 
die 3G-Pflicht. Das heißt, 
nur geimpfte, genesene 
oder getestete Personen 
dürfen das Rathaus besu-
chen. Ein Test bei einer 

zertifizierten Teststelle reicht aus, es ist kein PCR-Test 
notwendig. Der jeweilige Ansprechpartner, bei dem der 
Termin stattfindet, kontrolliert die 3G-Nachweise.   

Wir danken für Ihr Verständnis. 

Das Rathaus-Team Wolpertshausen

Amtliche Bekanntmachung 
Erneute Öffentliche Auslegung des Entwurfes der Klarstel-
lungs- und Ergänzungssatzung „Rudeldorf“ in Rudelsdorf 
Der Gemeinderat Wolpertshausen hat am 18.01.2022 in öffent-
licher Sitzung den Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungs-
satzung „Rudeldorf“ in Rudelsdorf einschließlich der Satzung 
über die örtlichen Bauvorschriften gebilligt und beschlossen, 
diese nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch erneut öffentlich aus-
zulegen. Maßgebend sind der Lageplan und die textlichen 
Festsetzungen vom 18.01.2022, gefertigt vom Landratsamt, 
Fachbereich Kreisplanung. 
Ein Umweltbericht ist gemäß § 34 Abs. 5 BauGB nicht zu 
erstellen. 

Der Geltungsbereich der Klarstellungs- und Ergänzungssat-
zung ist im Kartenausschnitt auf Seite 2 dargestellt.
Die Entwürfe der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung mit 
Lageplan und textlichen Festsetzungen und der Satzung über 
die örtlichen Bauvorschriften zu dieser Satzung werden 
vom    07.02.2022 
bis einschließlich 10.03.2022 

im Rathaus erneut öffentlich ausgelegt. 
Während der öffentlichen Auslegung können beim Bürgermeis-
teramt während der üblichen Dienststunden Stellungnahmen 
mündlich zu Protokoll oder schriftlich beim Bürgermeisteramt 
eingereicht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfassung über die Klarstel-
lungs- und Ergänzungssatzung unberücksichtigt bleiben. 

Impfstützpunkte im Landkreis Schwäbisch Hall
Mobiles Impfteam in Wolpertshausen 
Die Impfkampagne im Landkreis nimmt weiter an Fahrt auf. An über 90 Terminen 
wird durch die Impfteams des Landkreises und des Diakoneo Klinikums in den 
Städten und Kreisgemeinden im kommenden Monat geimpft. Wir freuen uns sehr, 
dass auch in Wolpertshausen ein möglicher Impftermin für Sie besteht. 

Am Dienstag, den 01.02.2022 von 13:00 bis 18:00 Uhr befindet sich das mobile 
Impfteam in Wolpertshausen an der neuen Mehrzweckhalle. Eine Anmeldung 
ist erforderlich. 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Gemeinde Wolpertshausen. Dort können Sie 
sich auch Ihren Termin buchen. Sollten Sie diese Funktion nicht nutzen können, steht Ihnen auch eine 
telefonische Buchung unter 07904/9799-22 zur Verfügung. 

Ihr Bürgermeisteramt Wolpertshausen 

Impfstützpunkte im Landkreis Schwäbisch Hall 

Mobiles Impfteam in Wolpertshausen 

ampagne im Landkreis nimmt weiter an Fahrt auf. An über 90 Terminen wird durch die 
Impfteams des Landkreises und des Diakoneo Klinikums in den Städten und Kreisgemeinden im 
kommenden Monat geimpft. Wir freuen uns sehr, dass auch in Wolpertshausen ein möglicher Impftermin 

.2022 von 13:00 bis 18:00 Uhr befindet sich das mobile Impfteam in 
neuen Mehrzweckhalle. Eine Anmeldung ist erforderlich.  

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Gemeinde Wolpertshausen. Dort können Sie
h Ihren Termin buchen. Sollten Sie diese Funktion nicht nutzen können, steht Ihnen auch eine 

nter 07904/9799-22 zur Verfügung.  

Wolpertshausen 
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Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die aus-
zulegenden Unterlagen sind zusätzlich im Internet auf der 
Homepage der Gemeinde Wolpertshausen und im zentralen 
Internetportal des Landes Baden-Württemberg eingestellt. 

Wichtiger Hinweis: 
Aufgrund der Corona-Pandemie kann es sein, dass das Rat-
haus nur eingeschränkt frei zugänglich ist. Bitte informieren 
Sie sich vorab über die aktuelle Situation und beachten Sie 
die entsprechenden Hygienevorschriften und vereinbaren Sie 
gegebenenfalls einen Termin. 

gez. 
Silberzahn 
Bürgermeister 
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Rathaus - Öffnungszeiten  
Besuchstermine nur nach telefonischer Vereinbarung

So finden Sie Ihren zuständigen Rathaus-Mitarbeiter 

Zentrale Tel. 9799-0  gemeinde@wolpertshausen.de 

Bürgermeister 
Jürgen Silberzahn Tel. 9799-0 Zi. 1.03 juergen.silberzahn@wolpertshausen.de 

Vorzimmer des Bürgermeisters, Einwohnermeldeamt, Hallenverwaltung 
Lena Fischer Tel. 9799-12 Zi. 1.02 lena.fischer@wolpertshausen.de 

Leiterin Hauptamt, Geschäftsstelle Gemeinderat, Kita/Schule 
Judith Färber Tel. 9799-23 Zi. 1.05 judith.faerber@wolpertshausen.de 

Stellv. Leiterin Hauptamt, Bauleitplanung 
Cornelia Müller  Tel. 9799-20 Zi. 1.04 cornelia.mueller@wolpertshausen.de 

Bauamt, Personalamt 
Melina Schiele-Tahta  Tel. 9799-24 Zi. 1.08 meline.schiele-tahta@wolpertshausen.de 

Passamt, Standesamt, Rente
Nadine Schuller Tel. 9799-21 Zi. 1.01 nadine.schuller@wolpertshausen.de 

Technische Sachbearbeitung
Matthias Bühler Tel. 9799-22 Zi. 1.06 matthias.buehler@wolpertshausen.de 

Fachbedienstete für das Finanzwesen, Steueramt, Feuerwehr 
Katharina Wackler Tel. 9799-25 Zi. 2.04 katharina.wackler@wolpertshausen.de 

Gemeindekasse, Finanzwesen 
Miriam Krieger Tel. 9799-26 Zi. 2.02 miriam.krieger@wolpertshausen.de 

Wasserversorgung, Friedhofsverwaltung, Steueramt 
Susanne Kronmüller Tel. 9799-27 Zi. 2.03 susanne.kronmueller@wolpertshausen.de 

Finanzwesen, Steueramt 
Katrin Belschner Tel. 9799-28 Zi. 2.02 katrin.belschner@wolpertshausen.de 

Bauhof Wolpertshausen Tel. 0171/3089288 
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Öffnungszeiten im Testzentrum Reinsberg 
Im Feuerwehrmagazin Reinsberg  wer-
den zwei Mal wöchentlich Coro-
na-Schnelltests von den ehrenamtlichen 
der DRK-Bereitschaft Mittleres Kochertal 
abgenommen. Die Corona-Teststelle ist 
anerkannt durch das Gesundheitsamt 
Schwäbisch Hall. Es besteht eine Anbin-

dung an die Corona-Warn-App. Auf Wunsch werden digi-
tale europäische Testzertifikate erstellt. 
Die Öffnungszeiten sind: 
Freitag von 17:00 - 18:00 Uhr 
Samstag von 15:00 - 16:00 Uhr 
Je nach Nachfrage können sich die Öffnungszeiten 
kurzfristig ändern. Bitte besuchen Sie unsere Webseite 
www.wolpertshausen.de 
Ein Personalausweis oder ähnliches Ausweisdokument ist 
bei der Testung vorzuzeigen. 
Um längere Wartezeiten zu vermeiden empfehlen wir 
Ihnen, sich vor Ort zusätzlich mit der Corona-Warn-App 
zu registrieren.  

Gemeinde Wolpertshausen 
Landkreis Schwäbisch Hall 

 

Die Gemeinde Wolpertshausen (ca. 2.370 Einwohner) hat zum 
01.01.2018 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rech-
nungswesen umgestellt. 
 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist die Stelle  
 

Fachbedienstete/r für das Finanzwesen 
(m/w/d) 

 

in Vollzeit zu besetzen. 
 

Zu Ihren Aufgaben gehören u.a.: 
• Leitung des Finanzwesens mit interner Stellvertretung 

des Bürgermeisters 
• Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplans, Finanz- und 

Vermögensverwaltung, Jahresabschluss 
• Projektleitung bei der Umstellung auf das NKHR sowie 

der Einführung des § 2b UStG 
• Zuwendungs- und Zuschusswesen 
• Satzungs-, Gebühren- und Beitragsrecht 

 

Die genaue Abgrenzung der Aufgabenbereiche bzw. die Übertra-
gung weiterer Arbeitsgebiete behalten wir uns vor.  
 

Ihr Profil: 
• ein abgeschlossenes Studium im gehobenen Verwal-

tungsdienst (Bachelor of Arts - Public Management bzw. 
Dipl. Verwaltungswirt (FH) oder ein vergleichbarer Ab-
schluss) 

• eine strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise 
mit einem hohen Maß an Leistungsbereitschaft 

• eine zielorientierte Kommunikation sowie Teamfähigkeit 
• idealerweise einschlägige Erfahrungen im kommunalen 

Finanzwesen 
 

Wir bieten Ihnen ein interessantes und abwechslungsreiches Tä-
tigkeitsfeld und setzen die Software dvv.finanzen kommunale 
Doppik SMART ein. Die Vergütung erfolgt bei Befähigung nach 
A12 oder in Anlehnung an den TVöD. Es ist geplant, die Stelle auf 
A13 anzuheben. 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis zum 04.02.2022 mit den übli-
chen Unterlagen. Bewerbungen per E-Mail senden Sie bitte an 
judith.faerber@wolpertshausen.de. Bewerbungen per Post 
senden Sie bitte an die Gemeinde Wolpertshausen, Haller 

Gemeinde Wolpertshausen 
Landkreis Schwäbisch Hall 
  

Die Gemeinde Wolpertshausen (ca. 2.370 Einwohner) bietet 
zum 01.09.2022 eine 

Ausbildungsstelle 
zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)  

Fachrichtung Landes- und Kommunalverwaltung 
in Vollzeit. 
Die Ausbildungsdauer beträgt regelmäßig drei Jahre. 
Wir erwarten: 
• mindestens Mittlere Reife 
• Freude am Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern 
• gutes sprachliches Ausdrucksvermögen und Organi-

sationsgeschick 
• Interesse an einer anspruchsvollen und abwechslungs-

reichen Berufsausbildung sowie an der Arbeit mit Ge-
setzesvorschriften 

• Teamfähigkeit und Flexibilität 
Wir bieten: 
• eine qualifizierte und zukunftsorientierte Berufsausbil-

dung in einer modernen Verwaltung 
• Vergütung entsprechend dem Tarifvertrag für Auszu-

bildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) und die 
üblichen Sonderleistungen 

Die Vorschriften des AGG werden eingehalten. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf 
Ihre aussagefähige Bewerbung bis spätestens 20.02.2022  
an die Gemeindeverwaltung, Haller Straße 15, 74549 Wol-
pertshausen. Für Fragen steht Ihnen gerne Frau Krieger 
(Tel.: 07904/9799-26) zur Verfügung.

Gemeinde Wolpertshausen 
Landkreis Schwäbisch Hall 

 

Die Gemeinde Wolpertshausen (ca. 2.370 Einwohner) hat zum 
01.01.2018 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rech-
nungswesen umgestellt. 
 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist die Stelle  
 

Fachbedienstete/r für das Finanzwesen 
(m/w/d) 

 

in Vollzeit zu besetzen. 
 

Zu Ihren Aufgaben gehören u.a.: 
• Leitung des Finanzwesens mit interner Stellvertretung 

des Bürgermeisters 
• Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplans, Finanz- und 

Vermögensverwaltung, Jahresabschluss 
• Projektleitung bei der Umstellung auf das NKHR sowie 

der Einführung des § 2b UStG 
• Zuwendungs- und Zuschusswesen 
• Satzungs-, Gebühren- und Beitragsrecht 

 

Die genaue Abgrenzung der Aufgabenbereiche bzw. die Übertra-
gung weiterer Arbeitsgebiete behalten wir uns vor.  
 

Ihr Profil: 
• ein abgeschlossenes Studium im gehobenen Verwal-

tungsdienst (Bachelor of Arts - Public Management bzw. 
Dipl. Verwaltungswirt (FH) oder ein vergleichbarer Ab-
schluss) 

• eine strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise 
mit einem hohen Maß an Leistungsbereitschaft 

• eine zielorientierte Kommunikation sowie Teamfähigkeit 
• idealerweise einschlägige Erfahrungen im kommunalen 

Finanzwesen 
 

Wir bieten Ihnen ein interessantes und abwechslungsreiches Tä-
tigkeitsfeld und setzen die Software dvv.finanzen kommunale 
Doppik SMART ein. Die Vergütung erfolgt bei Befähigung nach 
A12 oder in Anlehnung an den TVöD. Es ist geplant, die Stelle auf 
A13 anzuheben. 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis zum 04.02.2022 mit den übli-
chen Unterlagen. Bewerbungen per E-Mail senden Sie bitte an 
judith.faerber@wolpertshausen.de. Bewerbungen per Post 
senden Sie bitte an die Gemeinde Wolpertshausen, Haller 
Straße 15, 74549 Wolpertshausen. Im Falle einer Papierbewer-
bung übersenden Sie bitte nur Kopien ohne Plastikhüllen o. Ä., 
da keine Rücksendung erfolgt. Fragen beantwortet Ihnen gerne 
Bürgermeister Silberzahn, Tel.: 07904/9799-0. 

 

Gemeinde Wolpertshausen 
Landkreis Schwäbisch Hall 
Die Gemeinde Wolpertshausen (ca. 2.370 Einwoh-

ner) hat zum 01.01.2018 auf das Neue Kommunale Haus-
halts- und Rechnungswesen umgestellt. 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist die Stelle 

Fachbedienstete/r für das Finanzwesen (m/w/d) 
in Vollzeit zu besetzen. 
Zu Ihren Aufgaben gehören u. a.: 
• Leitung des Finanzwesens mit interner Stellvertretung 

des Bürgermeisters 
• Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplans, Finanz- 

und Vermögensverwaltung, Jahresabschluss 
• Projektleitung bei der Umstellung auf das NKHR sowie 

der Einführung des § 2b UStG 
• Zuwendungs- und Zuschusswesen 
• Satzungs-, Gebühren- und Beitragsrecht 
Die genaue Abgrenzung der Aufgabenbereiche bzw. die 
Übertragung weiterer Arbeitsgebiete behalten wir uns vor. 
Ihr Profil: 
• ein abgeschlossenes Studium im gehobenen Verwal-

tungsdienst (Bachelor of Arts - Public Management 
bzw. Dipl. Verwaltungswirt (FH) oder ein vergleichbarer 
Abschluss) 

• eine strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitswei-
se mit einem hohen Maß an Leistungsbereitschaft 

• eine zielorientierte Kommunikation sowie Teamfähigkeit 
• idealerweise einschlägige Erfahrungen im kommunalen 

Finanzwesen 
Wir bieten Ihnen ein interessantes und abwechslungsrei-
ches Tätigkeitsfeld und setzen die Software dvv.finanzen 
kommunale Doppik SMART ein. Die Vergütung erfolgt bei 
Befähigung nach A12 oder in Anlehnung an den TVöD. Es 
ist geplant, die Stelle auf A13 anzuheben. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis zum 04.02.2022  mit den 
üblichen Unterlagen. Bewerbungen per E-Mail senden Sie 
bitte an judith.faerber@wolpertshausen.de. Bewerbun-
gen per Post senden Sie bitte an die Gemeinde Wolperts-
hausen, Haller Straße 15, 74549 Wolpertshausen. Im Falle 
einer Papierbewerbung übersenden Sie bitte nur Kopien 
ohne Plastikhüllen o. Ä., da keine Rücksendung erfolgt. 
Fragen beantwortet Ihnen gerne Bürgermeister Silberzahn, 
Tel.: 07904/9799-0. 

Neue LandfrauenRose am Rathausplatz 
Die Landfrauen Wolpertshausen haben anlässlich ihren 75-jäh-
riges Jubiläums bereits im Spätherbst 2021 drei Rosenstöcke 
der neuen Züchtung LandfrauenRose gepflanzt. In der Zwi-
schenzeit hat die Firma Zucker aus Wolpertshausen auch ein 
Hinweisschilf auf diese Rose gesponsort- Dieses wurde am 
21.01.2022 von der neuen Landfrauenvorsitzenden Ute Be-
zelberger gemeinsam mit BM Silberzahn angebracht. 

Unser Bild zeigt von links nach rechts: BM Silberzahn, Vor-
sitzende Ute Bezelberger, ehemalige Landfrauenvorsitzende 
Gudrun Daniel, Ortsfrau Gerlinde Hörger
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Bodenrichtwerte 
für die Gemeinde Wolpertshausen 
Der Gutachterausschuss Limpurger Land-Bühlertal hat am  
15. Dezember 2021 gemäß § 193 Absatz 5 des Baugesetz-
buches (BauGB) die Bodenrichtwerte für die Gemeinde Wol-
pertshausen zum 31.12.2020 wie folgt festgelegt: 

Gemeinde Wolpertshausen Kennziffer 13 
Ortsteil Wolpertshausen Kennziffer 01 
Teilorte Cröffelbach, Hopfach (Wohnbauflächen) Kennziffer 02 
Teilorte Unterscheffach, Wohngebiet „Kelterberg“ Kennziffer 03 
Teilorte Cröffelbach, Haßfelden, Hörlebach, 
Hohenberg, Hopfach, Reinsberg, Rudelsdorf, 
Unterscheffach (Mischbauflächen) Kennziffer 04 
landwirtschaftliche Flächen Kennziffer 09 

Zonennummer €/m² Gebiet 
13 01 01 00 130,00 € Hauptort BG „Halde“ 

(Randgebiet), BG „Lederer“ 
13 01 02 00 120,00 € Hauptort BG „Langenwiesen“, 

BG „Halde“, BG „Ökopark“ 
13 01 03 00 110,00 € Hauptort BG „West, 3. Änderung/

Erweiterung“
13 01 04 00 110,00 € Hauptort BG „Herrenweg“, 

„Herrenweg Erw. 2014“
13 01 05 00 100,00 € Hauptort BG „Schießmauer/Lang-

wiesen“ BG „Bildäcker“
13 01 06 00 100,00 € Hauptort übrige BG

(60,00 € - 75,00 €
13 01 07 00 100,00 € Hauptort Mischbaufläche 

„Ökopark“ mit vorwiegender 
Wohnnutzung 

13 01 08 00 80,00 € Hauptort Mischbaufläche 
„Ökopark“ mit vorwiegender 
Gewerbenutzung 

13 01 09 00 80,00 € Hauptort Ortskern Mischbauflä-
chen 

13 01 10 00 80,00 € Hauptort übrige Mischbauflächen
13 01 12 00 60,00 € Hauptort Gewerbeflächen 
13 01 14 00 65,00 € Hauptort Wohnnutzung mit Lage 

an L 2218 oder Beeinträchtigung 
durch Emissionen aus landw. Be-
triebe

13 02 01 00 70,00 € Cröffelbach, Hopfach Wohnbauf-
lächen (B-Plan) 

13 03 01 00 75,00 € Unterscheffach, Wohnbaufläche 
(B-Plan)

13 04 01 00 50,00 € Teilorte Mischbauflächen
  
Für landwirtschaftliche Grundstücke werden für die Gesamt-
markung folgende allgemeine Richtwerte genannt: 

13 09 01 00 5,50 € Hochebene Ackerland
(5,00 € - 6,00 €) 

13 09 02 00 2,00 € Hochebene Grünland 
(1,50 € - 2,50 €) 

13 09 04 00 0,85 € Tal- und Hanglage Grünland
(0,40 € - 1,30 €) 

13 09 05 00 0,25 € Unland, steile Hanglage 
(0,10 € - 0,40 €) 

13 09 06 00 0,50 € Waldflächen ohne Bewuchs 
(0,30 € - 0,70 €) 

  
Erläuterungen: 
1. Bodenrichtwerte beziehen sich auf unbebaute, voll er-

schlossene Baugrundstücke. 
2. Bodenrichtwerte sind durchschnittliche Lagewerte für 

Grundstücke mit im Wesentlichen gleichen Nutzungsver-
hältnissen. 

3. Bodenrichtwerte werden grundsätzlich altlastenfrei aus-
gewiesen. 

4. Bodenrichtwerte haben keine bindende Wirkung und kön-
nen im Einzelfall eine sachkundige Wertermittlung nicht 
ersetzen. 

5. Ansprüche gegenüber den Trägern der Bauleitplanung und 
den Baugenehmigungsbehörden können weder aus den 
Bodenrichtwerten noch aus der Abgrenzung der Boden-
richtwertzonen abgeleitet werden. 

6. Bodenrichtwerte gelten nur für frei am Grundstücksmarkt 
handelbare Grundstücke, die typisch sind für die jeweilige 
Richtwertzone bzw. das jeweilige Baugebiet. 

Ansonsten kann der für ein konkretes Grundstück gültige 
Bodenpreis aufgrund von Abweichungen in den wertbestim-
menden Eigenschaften wie Lage und Entwicklungszustand, 
Art und Maß der baulichen Nutzung, Erschließungszustand, 
Geländeneigung, Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgröße 
und -zuschnitt sowie Nutzungsmöglichkeit u.U. erheblich vom 
Bodenrichtwert abweichen. 
7. Bodenrichtwerte gelten i.d.R. nur für private Baulandflächen 
und nicht für Grundstücke mit öffentlicher Nutzung. 
  
Abzug für die erste Reihe an einer Ausfall- und/oder Durch-
gangsstr  10 Prozent 
  
Liegenschaftszinssätze für verschiedene Grundstücksarten:  
(=Kapitalisierungszinssätze, mit denen die Verkehrswerte von 
Grundstücken im Durchschnitt marktüblich verzinst werden) 
 -  Neubau/ Wohnungsbau 1,0 % - 3,5 % 
 -   Gemischte Nutzung 4,5 % 
 -  Gewerbliche Nutzung 4,5 % 
 -  Gastronomie 10,0 % + X 
Sachwertfaktoren: 
(=Faktoren zur Anpassung der Sachwerte an die jeweilige 
Lage auf dem Grundstücksmarkt) 
Der Gutachterausschuss hat keine Sachwertfaktoren fest-
gelegt. 
Ertragsfaktoren: 
(= Vergleichsfaktoren für bebaute Grundstücke bezogen auf 
den nachhaltig erzielbaren Ertrag). 
Gaildorf, 15. Dezember 2021  
Fritz Klenk, 12. stv. Vorsitzender 
Geschäftsstelle Gutachterausschuss: 
Susanne Seibold 
Tobias Röder 

Wohnung gesucht! 
Die Gemeinde Wolpertshausen sucht dringend eine Woh-
nung für die Unterbringung von einer Asylbewerberfamilie. 
Sofern Sie über eine freie Wohnung oder ein anderes geeig-
netes Gebäude verfügen, die Sie an die Gemeinde vermie-
ten können, sind wir dankbar, wenn Sie sich an uns wenden. 
Für Informationen und Fragen steht Ihnen gerne Herrn  
Matthias Bühler, Tel.: 07904/9799-22 zur Verfügung. 
Bürgermeisteramt

Ackerland als Tauschland  
Die Gemeinde Wolpertshausen sucht Ackerland als Tausch-
land. 
Sofern Sie ein geeignetes Ackerland besitzen, sind wir dank-
bar, wenn Sie sich an uns wenden. 
Für Informationen und Fragen steht Ihnen gerne Herr Bürger-
meister Silberzahn, Tel.: 07904/9799-0 zur Verfügung.

Meldepflichten für Gewerbetreibende 
Nach § 14 Gewerbeordnung (GewO) muss der Beginn eines 
selbstständigen Betriebes, des stehenden Gewerbes oder der 
Betrieb einer Zweigniederlassung oder einer unselbständigen 
Zweigstelle der Gemeinde Wolpertshausen angezeigt werden. 



Nummer 4 Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Wolpertshausen vom 28. Januar 2022 Seite 5

Das Gleiche gilt, wenn 
1. der Betrieb verlegt wird, 
2. die Tätigkeit erweitert oder gewechselt wird oder 
3. der Betrieb aufgegeben wird. 
Zu Nr. 2 zählt auch, wenn sich der im Handelsregister einge-
tragene Firmenname einer juristischen Person wie z. B. einer 
GmbH ändert. 
Nicht zum Gewerbe zählen: 
•  sozial unwerte Tätigkeiten, z. B. Hellsehen 
•  Urproduktion, z. B. Land- und Forstwirtschaft 
•  freie Berufe, z. B. Arzt, Rechtsanwalt, Steuerberater 
•   alle Tätigkeiten, die ein Studium voraussetzen, z. B. wis-

senschaftliche Unternehmensberatung 
•  die Verwaltung eigenen Vermögens 
Anzeigepflichtig sind: 
•  Einzelgewerbetreibende 
•   bei Personengesellschaften, z. B. BGB-Gesellschaften, 

GbR, OHG, KG die geschäftsführenden Gesellschafter 
•   bei juristischen Personen (GmbH, AG) der gesetzliche Ver-

treter 
Über die Gewerbeanzeige wird eine Bestätigung ausgestellt. 
Was bei einer Gewerbeanmeldung mitzubringen ist: 
•  Personalausweis bzw. Reisepass 
•   ggf. Handels- und Vereins- oder Genossenschaftsregis-

terauszüge 
•  ggf. GbR-Vertrag 
Ihre Gewerbemeldung können Sie bei Frau Schuller, Tel. 07904 
9799-21, E-Mail: nadine.schuller@wolpertshausen.de, abge-
ben.

Deutsche Rentenversicherung  
Baden-Württemberg 
Bescheinigung der Rentenversicherung wird derzeit ver-
schickt: 
Hilfe bei der Steuererklärung 
Auch Rentnerinnen und Rentner müssen Steuern zahlen, wenn 
das zu versteuernde Einkommen den jährlichen Grundfreibe-
trag überschreitet. 2021 lag der Grundfreibetrag für Alleinste-
hende bei 9.744 Euro und für Verheiratete bei 19.488 Euro. 
Mit Hilfe der kostenlosen Bescheinigung »Information über 
die Meldung an die Finanzverwaltung« können Ruheständler 
alle steuerrechtlich relevanten Beträge für das abgelaufene 
Jahr überprüfen, die die gesetzliche Rentenversicherung au-
tomatisch an die Finanzverwaltung übermittelt hat. Die soge-
nannten eDaten liegen damit grundsätzlich dem Finanzamt 
vor und müssen seit 2019 nicht mehr von Hand in die Steuer-
erklärung eingetragen werden. Wer zur Abgabe einer Steuer-
erklärung verpflichtet ist, muss selbst nur dann Eintragungen 
vornehmen, wenn diese eDaten nicht oder nicht zutreffend 
übermittelt wurden. 
Wer die Bescheinigung schon einmal angefragt hat, bekommt 
sie derzeit wieder automatisch von der DRV zugesandt. Wer 
sie erstmals benötigt, um die übermittelten Daten zu überprü-
fen, kann sie kostenlos unter www.deutsche-rentenversiche-
rung.de/steuerbescheinigung anfordern. 
Weitere Informationen enthält die Broschüre »Versicherte und 
Rentner: Informationen zum Steuerrecht«. Sie kann kostenlos 
unter der Telefonnummer 0721 825-23888 oder per E-Mail 
(presse@drv-bw.de) bestellt werden. Im Internet unter www.
deutsche-rentenversicherung.de steht die Broschüre ebenfalls 
als PDF zum Herunterladen zur Verfügung. 

Landratsamt Schwäbisch Hall
25. Frauenfachtagung - online 
Der Verein zur Förderung der Landwirtschaft lädt 
ganz herzlich ein zur 25. Frauenfach-tagung  
am: Mittwoch, 09. Februar 2022  
von: 10.00 Uhr bis ca. 16.15 Uhr  

Die Fachtagung findet online statt.   
Vormittags referiert Dipl. Ing. agr. Rolf Brauch, Bildungsreferent 
der Evangelischen Kirche Baden, Bildungshaus Neckarelz zum 
Thema „Stärke statt Stimmung“. Er gibt u. a. Denkanstöße, 

wie man sich auf seine Stärken besinnen kann statt sich von 
negativer Stimmung beeinflussen zu lassen. 
Nachmittags informiert Prof. Dr. Benjamin Eilts von der Hoch-
schule Albstadt-Sigmaringen über neue Materialien und Trends 
in der Reinigung. 
Eine Anmeldung ist bis zum05.02.2022 per E-Mail unter  
b.foerster@LRASHA.deerforderlich. 
Der Link zur Einwahl in den Webex-Raum wird spätestens 
am Tag vor der Online-Veranstaltung per E-Mail verschickt. 
Weitere Informationen erteilt Birgit Förster vom Landratsamt 
Schwäbisch Hall - Landwirt-schaftsamt unter der Telefonnum-
mer 07904/7007-3162. 

Gutscheinsystem #Heimatkaufen startet  
in Gaildorf 
Akzeptanzstellen gesucht 
Mit dem Gutscheinsystem #Heimatkaufen, dem neuen  
Pilotprojekt, das bei der WFG Schwäbisch Hall angesiedelt ist, 
leistet der Landkreis Pionierarbeit in der Wirtschaftsförderung. 
Mit an Bord ist nun auch die Stadt Gaildorf, Betriebe vor Ort 
können jederzeit einsteigen. 
Landrat Gerhard Bauer und Bürgermeister Frank Zimmermann 
sind hocherfreut über den Start des Gutscheinsystems im Her-
zen des Limpurger Landes. „Bereits vor den Feiertagen konn-
ten die Gutscheinkarten in Gaildorf gekauft werden. Ich freue 
mich sehr, dass wir das Projekt in unserer Stadt so schnell auf 
den Weg bringen konnten“, so Verwaltungschef Zimmermann. 
Die Idee: Durch regionale Gutscheine, befeuert mit der Kauf-
kraft aus Arbeitgebergutscheinen, verbleiben Millionen im 
Landkreis und bei den Betrieben vor Ort. Profiteure sind die 
lokalen Betriebe: Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistung, 
Handwerk. WFG-Geschäftsführer David Schneider ruft die 
lokalen Inhaber auf: „Nutzen Sie die Chance und nehmen Sie 
an dem Projekt teil. Das System bietet eine langfristige Pers-
pektive für ansässige Unternehmen. Die Teilnahme ist jederzeit 
möglich und die Gebühren sind insbesondere aus dem Aspekt 
der Wirtschaftsförderung heraus niedrig gehalten.“ 
So funktioniert das Gutscheinsystem: Die Arbeitgebergut-
scheine können von den teilnehmenden Arbeitgebern monat-
lich mit maximal bis zu 50,- Euro (bisher 44,- Euro) als steuer-
freier Sachbezug aufgeladen werden. Dadurch wird Kaufkraft 
in Millionenhöhe geschaffen. Diese verbleibt im Landkreis und 
fließt nicht in andere Kanäle oder den Onlinehandel ab. 
Landrat Gerhard Bauer blickt positiv in die Zukunft der Wirt-
schaft im Landkreis: „Dieses Projekt ist 1:1-Wirtschaftsför-
derung, direkter kann man die Gewerbetreibenden nicht un-
terstützen. Jeder Euro kommt dort an, wo er hinsoll und die 
Kaufkraft wird gezielt in der Region gehalten. Mit diesem 
innovativen Ansatz können wir die die Attraktivität und Viel-
falt der Innenstädte im Landkreis Schwäbisch Hall fördern 
und erhalten. Das kommt nicht nur unseren Bürgerinnen und 
Bürgern zugute, das zieht auch Besucher in unseren schö-
nen Landkreis.“ 
Verantwortlich für die Umsetzung und Abwicklung ist ein Pro-
jektteam bei der WFG Schwäbisch Hall. Projektpartner, die 
zudem die Anschubfinanzierung wesentlich unterstützt haben, 
sind die jahrzehntelangen Mitstreiter Sparkasse Schwäbisch 
Hall-Crailsheim und VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall. In-
fos und Kontakt unter www.heimat-kaufen.de 

Ausnahmeregelung zur streifenförmigen 
Gülledüngung 
Seit dem 01.02.2020 dürfen nach § 6 Absatz 3 Düngeverord-
nung (DüV) flüssige organische und flüssige organisch-mine-
ralische Düngemittel, einschließlich flüssiger Wirtschaftsdün-
ger, mit wesentlichem Gehalt an verfügbarem Stickstoff oder 
Ammoniumstickstoff im Falle von bestelltem Ackerland  nur 
noch streifenförmig auf den Boden aufgebracht oder direkt 
in den Boden eingebracht werden. Für Betriebe mit weniger 
als 15 ha landwirtschaftlicher Fläche (LF) ist die Einhaltung 
der Vorgaben nach § 6 Absatz 3 DüV aus betriebswirtschaft-
lichen Gründen unzumutbar. Die Ausbringung von dünner 
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Gülle oder Jauche (< 2 % TS-Gehalt) führt zu vergleichbar 
geringen Ammoniakemissionen wie die oben genannten Ver-
fahren. Das Landratsamt als zuständige Behörde erteilt unter 
bestimmten Voraussetzungen mit einer Allgemeinverfügung 
Ausnahmen von den Vorgaben der DüV. Die Vorgaben der 
Allgemeinverfügung sind unbedingt einzuhalten. Auch die 
übrigen Bestimmungen der Düngeverordnung sind weiterhin 
in vollem Umfang gültig. 
  
Allgemeinverfügung des Landratsamtes Schwäbisch Hall 
nach § 6 Abs. 3 Sätze 3 und 4 Düngeverordnung (DüV) 
vom 26. Mai 2017 (BGBl. I S.1305), die durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 28. April 2020 (BGBl. I S. 846) geändert 
worden ist 
Vollzug der Düngeverordnung (DüV) 
hier: Genehmigung nach § 6 Abs. 3 DüV Sätze 3 und 4 
zu Ausnahmen von der streifenförmigen Ausbringungs-
technik 
Das Landratsamt Schwäbisch Hall erlässt als zuständige Be-
hörde (§ 29 Abs. 1 Nr. 4 LLG) gemäß § 6 Abs. 3 Sätze 3 und 
4 der Düngeverordnung folgende Anordnung: 
1. Ausnahmen nach § 6 Absatz 3 Satz 3 DüV; andere Ver-
fahren mit vergleichbar geringen Ammoniakemissionen 
Dünne Güllen oder Jauche (< 2 % TS-Gehalt) werden von der 
streifenförmigen Ausbringung analog der Ausnahme vom Ei-
narbeitungsgebot auf unbestelltem Ackerland (§ 6 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 3 DüV) ausgenommen. Die Einhaltung des Tro-
ckensubstanzgehaltes bei Gülle muss jederzeit nachgewiesen 
werden. Hierfür sind zwei Laborproben je Jahr in Verbindung 
mit einer nachvollziehbaren Dokumentation der ausgebrachten 
Menge erforderlich. Für reine Festmistbetriebe ist kein geson-
derter Nachweis für die Jauche erforderlich. 
2. Ausnahmen nach § 6 Absatz 3 Satz 4 DüV; agrarstruk-
turelle Besonderheiten 
Betriebe mit weniger als 15 ha landwirtschaftliche Fläche (LF) 
dürfen flüssige organische und flüssige organisch-minerali-
sche Düngemitteln, einschließlich flüssiger Wirtschaftsdün-
ger, mit wesentlichen Gehalten an verfügbaren Stickstoff oder 
Ammoniumstickstoff auf bestelltem Ackerland abweichend 
von § 6 Abs. 3, Satz 1 DüV weiterhin mit der herkömmlichen, 
zulässigen Technik ausbringen. Die Geräte zur Ausbringung 
müssen den Anforderungen nach § 11 DüV entsprechen. 
Bei der Festlegung der Grenze von weniger als 15 ha land-
wirtschaftlich genutzte Fläche bleiben folgende Flächen un-
berücksichtigt: 
-  Flächen mit ausschließlicher Weidehaltung bei einem jähr-

lichen Stickstoffanfall (Stickstoffausscheidung) an Wirt-
schaftsdüngern tierischer Herkunft von bis zu 100 Kilogramm 
Stickstoff je Hektar, wenn keine zusätzliche Stickstoffdün-
gung erfolgt (§ 10 Abs. 3, Nr. 2 DüV), 

-  Grünlandflächen mit einer Hangneigung > 20 % auf mehr 
als 30 % der Fläche, 

- Streuobstwiesen gemäß FAKT ab 30 Bäumen je Hektar, 
- Kleinflächen unter 20 Ar. 
Die übrigen Bestimmungen der Düngeverordnung bleiben 
unberührt. Das gilt insbesondere für das Verbot, Düngemittel 
auf überschwemmten, wassergesättigten, gefrorenen oder 
mit Schnee bedeckten Böden auszubringen. 
Innerhalb von Wasserschutzgebieten sind zusätzlich die Vor-
gaben der SchALVO (Schutzgebiets- und Ausgleichsverord-
nung) einzuhalten. Weitere geltende Rechtsvorschriften blei-
ben unberührt. 
Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung kann von jeder-
mann der als Betroffener der Verfügung in Betracht kommt, 
während der Dienstzeiten im Dienstgebäude des Landratsam-
tes - Landwirtschaftsamt in Ilshofen, Eckartshäuser Straße 41, 
Zimmer 1.04 eingesehen werden. 
Diese Allgemeinverfügung tritt am 01.02.2022 in Kraft und ist 
zwei Jahre gültig. 
  
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach 
deren Bekanntgabe beim Landratsamt Schwäbisch Hall (Land-

wirtschaftsamt, Eckartshäuser Straße 41, 74532 Ilshofen) 
schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch erhoben werden. 
Schwäbisch Hall, den 21.01.2022 
gez. Gerhard Bauer 
- Landrat -

Abfallgebührenbescheide werden verschickt 
sowie Hinweis auf die Einführung Pflichtlee-
rungen ab 01.01.2022 
Am Mittwoch, 02.02.2022 verschickt das Landratsamt 
rund 69.200 Abfallgebührenbescheide an Hauseigentü-
mer, Hausverwalter und Gewerbebetriebe im Landkreis. 
Wie bereits berichtet ist erneut eine Gebührenanpassung zum 
01. Januar 2022 unumgänglich. Zudem werden ab diesem 
Zeitpunkt zwei Leerungen einer 60 l Restmülltonne pro ge-
meldeter Person und Jahr in der Pflichtgebühr enthalten sein 
(Pflichtleerungsgebühr). 
Diese anteiligen Pflichtleerungsgebühren werden im Bescheid 
separat ausgewiesen. (Bsp. 4 Personen entspricht 8 Pflichtlee-
rungen einer 60 l-Restmülltonne á 2,31 € = 18,48 € anteilige 
Pflichtleerungsgebühr / Jahr).  
Der Kreistag hat dies in seiner Sitzung am 30.11.2020 und 
11.05.2021 beschlossen. Gründe sind die allgemeine Kos-
tensteigerung sowie steigende Preise für die Verwertung und 
Entsorgung von Abfällen und sinkende Erlöse. 
Es werden weiterhin alle stattgefundenen Leerungen im Ab-
fallgebührenbescheid ausgewiesen. Diese bilden die Basis 
für die Vorauszahlung des Folgejahres. Daher werden für die 
Vorauszahlung der Abfallgebühren 2022 die, in der Perso-
nenpflichtgebühr enthaltenen Pflichtleerungsgebühren, bei 
der Leistungs- bzw. Leerungsgebühr für die Restmülltonnen 
wieder in Abzug gebracht. 

Die Gebührenabrechnung 2021 erfolgt noch in der gewohn-
ten Weise. 
Nach dem Versand der Abfallgebührenbescheide geht es in 
der Abfallwirtschaft oft turbulent zu und es kann sein, dass 
alle Telefonleitungen besetzt sind. Das Amt für Abfallwirtschaft 
bittet um Geduld und gibt den Tipp, den ersten Ansturm ab-
zuwarten! Die Widerspruchsfrist beträgt vier Wochen und so-
lange bleibt auch Zeit für Fragen. 
Ausführliche Informationen zu den Abfallgebühren sind im ak-
tuellen Abfallkalender zu finden. Unter der Sammelrufnummer 
(0791) 755-8811 werden Fragen zur Grundgebühr beantwor-
tet. Wer wegen der berechneten Tonnenleerungen anruft, soll 
die Nummer (0791) 755-8822 wählen und vorher schon die 
Chipnummer der Mülltonne notieren, 
diese beginnt mit 004000000 _._._._._._._. 
Anfragen sind auch per Fax möglich unter der Nummer (0791) 
755-7373 oder per E-Mail an abfallwirtschaftsamt@LRASHA.de 
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Die Müllgebühren im Landkreis Schwäbisch Hall setzen sich 
ab 01.01.2022 wie folgt zusammen: 
Pflichtgebühr (Jahresgebühr für Wohngrundstücke) 
• 1 Personen/Grundstück = 79,75 EUR/Jahr 
• 2 Personen/Grundstück = 111,75 EUR/Jahr 
• 3 Personen/Grundstück = 138,50 EUR/Jahr 
• 4 Personen/Grundstück = 165,00 EUR/Jahr 
• 5 Personen/Grundstück = 191,50 EUR/Jahr 
• 6 Personen/Grundstück = 218,00 EUR/Jahr 
• 7 Personen/Grundstück = 245,00 EUR/Jahr 
• jede weitere Person = 31,75 EUR/Jahr 
• bewohnbare Grundstücke = 80,00EUR/Jahr 
  
Jahrespflichtgebühr für Freiberufliche, Gewerbebetriebe 
und sonstige Einrichtungen 
• 60 l Restmüllbehälter = 58,25 € 
• 120 l Restmüllbehälter = 116,50 € 
• 240 l Restmüllbehälter = 233,00 € 
• 1.100 l Restmüllbehälter 
 14-tägliche Leerung = 995,00 € 
• 1.100 l Restmüllbehälter 
 wöchentliche Leerung =  1.990,00 € 
• Kleingewerbe = 25,25 € 
  
Mengengebühr nach Tonnengröße 
• 60 l Restmüllbehälter =  2,31 €/Leerung 
• 120 l Restmüllbehälter =  4,62 €/Leerung 
• 240 l Restmüllbehälter =  9,24 €/Leerung 
• 1.100 l Restmüllbehälter =  42,00 €/Leerung 
• 60 l Biomüllbehälter =  1,52 €/Leerung 
• 120 l Biomüllbehälter =  3,04 €/Leerung 
• 240 l Biomüllbehälter =  6,08 €/Leerung 
• 240 l Gartentonne =  4,57 €/Leerung 

Sonderprogramm „Spitze auf dem Land“ fördert 
Kleine und Mittlere Unternehmen 
Innovation ist der Schlüssel für die Spitzenstellung des Lan-
des Baden-Württemberg als starker Wirtschaftsstandort. Der 
zunehmende globale Wettbewerb erfordert dauerhafte An-
strengungen für nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung 
im gesamten Land. Mit der Förderlinie „Spitze auf dem Land! 
Technologieführer für Baden-Württemberg“ werden gezielt 
Impulse gesetzt, diese Position weiter auszubauen und In-
novationen zu fördern. 
Das Sonderprogramm richtet sich an Unternehmen, die das 
Potenzial zur Erlangung der Technologieführerschaft aufwei-
sen. Unterstützt werden große umfassende Unternehmen-
sinvestitionen in Gebäuden, Maschinen und Anlagen, die zur 
Entwicklung und wirtschaftlichen Nutzung neuer oder verbes-
serter Produktionsverfahren, Prozesse, Dienstleistungen und 
Produkte dienen. Zusätzlich sollen durch die unterstützten Pro-
jekte nachhaltige Beiträge zur Verbesserung der Ressourcen- 
und Energieeffizienz im Produktionsprozess generiert werden. 
In der aktuellen Förderperiode liegt der Fokus auf Unterneh-
men im Bereich Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie. Im An-
trag ist entweder ein für das Unternehmen neues, eigenes 
Produkt oder eine neue, eigene Dienstleistung darzustellen. 
Der Fördersatz beträgt für kleine Unternehmen mit weniger als 
50 Beschäftigten bis zu 20 Prozent, für mittlere Unternehmen 
mit bis zu 100 Beschäftigten bis zu zehn Prozent der förder-
fähigen Investitionskosten. Die Förderung ist im Regelfall auf 
höchstens 400.000 Euro pro Vorhaben begrenzt. Bei einem 
deutlichen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie 
kann die Förderung auf max. 500.000 € erhöht werden. Zu-
wendungen unter 200.000 Euro werden nicht bewilligt. 
Anträge auf Aufnahme in das Förderprogramm können von 
der Gemeinde zusammen mit dem Unternehmen bis zum 
28.02.2022  parallel im Landratsamt Schwäbisch Hall und 
Regierungspräsidium Stuttgart gestellt werden. Auskunft im 
Landratsamt gibt Susanne Kraiß (Tel. 0791 755-7259). Die 
Antragsformulare finden Sie unter 
https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Land/ELR/Seiten/
EFRE.aspx 

und weitere Informationen unter: 
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/laend-
licher-raum/foerderung/efre/spitze-auf-dem-land/

Wirtschaftsförderungsgesellschaft  
des Landkreises Schwäbisch Hall mbH
Solaranlagen: Schnee-Entfernung meist nicht nötig 
In den Rohrleitungen von Solarthermie-Anlagen fließt ein Ge-
misch aus Wasser und Glykol (Frostschutzmittel). Bei extre-
men Temperaturen sollten Sie trotzdem das Thermometer der 
Solarthermie-Anlage im Blick haben. Bewegt sich die Anzeige 
auf null Grad zu, sollte ein Heizungsfachmann gegebenenfalls 
das Mischverhältnis nachbessern. Das ist ähnlich wie beim 
Auto: Je kälter, desto mehr Frostschutz muss in die Schei-
benwaschanlage. 
Eine Schneeräumung ist bei Solarthermie- oder Photovol-
taik-Anlagen nicht zwangsläufig nötig. Zum einen rutscht der 
Schnee bei einer üblichen Dachneigung von 30 bis 40 Grad 
meist von alleine innerhalb weniger Tage von den Modulen 
herunter. Zum anderen halten sich die Leistungseinbußen 
durch die Schneedecke in Grenzen, da der Großteil des jähr-
lichen Gesamtertrags ohnehin zwischen Mai und September 
erzeugt wird. 
Gegen das Entfernen des Schnees in Eigenregie spricht vor 
allem die Gefahr von schweren Unfällen und einer unabsicht-
lichen Beschädigung der Module. Einzig bei hohen Schnee-
lasten über einen längeren Zeitraum sollten Hausbesitzer aktiv 
werden, da dann Schäden an der Unterkonstruktion drohen. 
Aber auch in diesem Fall sollte die Arbeit lieber nicht selbst, 
sondern von Profis durchgeführt werden. 
Energieberatung im Landkreis Schwäbisch Hall 
Wer sich zur Solarenergie beraten lassen will, kann dies in der 
persönlichen Energieberatung des energieZENTRUMs, der 
Energieagentur des Landkreises Schwäbisch Hall und Ener-
gieberatung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg tun. 
Aufgrund der Corona-Maßnahmen geben wir telefonisch un-
ter 07904 945 99-10 oder unter 0800 809 802 400 (kostenfrei) 
zu Ihren Energiefragen Auskunft und vereinbaren gerne Ihren 
persönlichen Telefontermin mit Ihnen! 

Impfstützpunkte:  
Hier wird in der KW 4 geimpft 
Landrat Gerhard Bauer appelliert: „Lassen Sie sich impfen“ 
Von Montag bis Sonntag, 24. bis 30. Januar 2022, gibt es 
in den Impfstützpunkten in Crailsheim-Roßfeld, in Schwä-
bisch Hall (Ritterareal und Hagenbachhalle) sowie bei 
Vor-Ort-Terminen in Frankenhardt-Honhardt, Wallhausen, 
Rosengarten, Michelfeld und Stimpfach ein Impfangebot. 
Das sind die Termine: 
Die Corona-Lage ist bundesweit angespannt, aufgrund der 
Omikron-Welle ist ein starker Anstieg der Fallzahlen zu be-
obachten. Auch im Landkreis Schwäbisch Hall erreichte die 
7-Tages-Inzidenz am Donnerstag, 20. Januar 2022 eine bis-
herige Höchstmarke von 619,1. Seit heute gelten die in der 
Corona-Verordnung fixierten weitergehenden Beschränkun-
gen. Angesicht der besorgniserregenden Lage ruft Landrat 
Gerhard Bauer alle Bürgerinnen und Bürger auf, das Impfan-
gebot gegen das Corona-Virus in Anspruch zu nehmen. „Wir 
kommen jetzt in schwieriges Fahrwasser“, unterstreicht der 
Landrat. „Die kommenden Tage und Wochen werden ganz 
entscheidend dafür sein, wie es uns gelingt, die Omikron-Welle 
zu verlangsamen. Einer der wichtigsten Grundpfeiler dafür ist 
die Schutzimpfung. Daher bitte ich Sie: Halten Sie wo möglich 
Abstand, tragen Sie einen Mund-Nase-Schutz und vor allem 
– lassen Sie sich impfen. Dies gilt für Erst-, Zweit- und Drit-
timpfungen gleichermaßen. Die Impfung ist unser wirksamster 
Schutz in dieser Pandemie.“ 
Ein wohnortnahes Impfangebot gibt es auch von Montag bis 
Sonntag, 24. bis 30. Januar 2022, durch die Impfteams des 
Landkreises und des Diakoneo Diak Klinikums. 
Eine Terminvereinbarung für die Impfstützpunkte in Crails-
heim-Roßfeld und in Schwäbisch Hall ist über die Homepage 
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des Landratsamtes unter www.lrasha.de/impftermine möglich. 
Am Impfstützpunkt Crailsheim-Roßfeld werden täglich Kapazi-
täten für eine Impfung ohne Termin freigehalten. Informationen 
über Vor-Ort-Termine sind auf der Homepage der jeweiligen 
Stadt oder Gemeinde zu finden. 
Angeboten werden sowohl Erst- und Zweit- als auch Auffri-
schungsimpfungen (Booster). Der Booster ist frühestens drei 
Monate nach der Zweitimpfung möglich. Derzeit sind die Impf-
stoffe BioNTech und Moderna vorrätig. Solange der Impfstoff 
von BioNTech knapp ist, muss dieser den unter 30-Jährigen 
vorbehalten bleiben. An diese politische Vorgabe müssen 
sich die Impfstützpunkte halten. Wer mit Johnson & Johnson 
geimpft werden möchte, kann einen Termin in Crailsheim-Roß-
feld buchen. 
Zur Covid-Impfung mitgebracht werden müssen die Versi-
chertenkarte, der Personalausweis sowie – falls vorhanden 
– das Impfbuch. Minderjährige benötigen die Einverständni-
serklärung der Eltern. 
Die vor der Impfung zu unterschreibenden Formulare (Auf-
klärungsmerkblatt zur Covid-Impfung, Anamnese- und Ein-
willigungsbogen zur Schutzimpfung) werden bei der An-
meldung ausgehändigt oder können bereits ausgefüllt zur 
Impfung mitgebracht werden. Die Unterlagen sind unter  
https://impfen-bw.de/#/vorabregistrierung sowie auf der Web-
seite des Robert-Koch-Instituts www.rki.de erhältlich. 

KW 4: 

Impfteam Datum Ort Uhrzeit 
Landkreis Montag bis Sonntag, 

24. bis 30.1.2022
Impfstützpunkt 
Crailsheim-Roß-
feld, Hofwiesen-
straße 27

14 - 18 Uhr 

Diak Montag bis Freitag, 
24. bis 28.1.2022

Ritterareal
Schwäbisch Hall

8 - 19.15 Uhr 

Landkreis Montag, 24.1.2022 Frankenhardt,
Sandberghalle
Honhardt

13 - 18 Uhr 

Landkreis Dienstag, 25.1.2022 Wallhausen,
Kulturhaus

13 - 18 Uhr 

Landkreis Donnerstag, 27.1.2022 Rosengarten,
Rosengarten-
halle

13 - 18 Uhr 

Diak Samstag und Sonntag,
29. und 30.1.2022

Hagenbachhalle 
Schwäbisch Hall

9 - 13 Uhr
(bei großer 
Nachfrage, 
können die 
Impfzeiten 
kurzfristig 
ausgewei-
tet werden)

Landkreis Samstag, 29.1.2022 Michelfeld, 
Steinäckerhalle

13 - 18 Uhr 

Landkreis Sonntag, 30.1.2022 Stimpfach,
Waldhalle

13 - 18 Uhr

  
Außerdem gibt es durch die Diak-Impfteams in der kommen-
den Woche auch Impfangebote außerhalb des Landkreises 
Schwäbisch Hall: 

Diak Mittwoch, 26.1.2022 Sonder-Impfakti-
on für Kinder von 
5 bis 11 Jahren: 
Lauda-Königs-
hofen, Tauber-
frankenhalle

14 - 19 Uhr 

Diak Samstag, 29.1.2022 Creglingen,
Mehrzweckhalle

10 - 15 Uhr 

Diak Sonntag, 30.1.2022 Bad Mergent-
heim, Gemein-
dezentrum

10 - 15 Uhr

Abfuhrtermine
Biomüll und Restmüll Mittwoch, 09. Februar 2022 
Papiertonne Mittwoch, 23. Februar 2022 
Gelber Sack Freitag, 18. Februar 2022 
Die Mülltonnen sowie die Gelben Säcke müssen ab 6.00 Uhr 
zur Abholung bereitstehen. 
Bitte achten Sie darauf, dass an Müllabfuhrtagen enge Zu-
fahrten und Wendeplatten nicht durch parkende Autos zu-
gestellt sind. 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
116 117 ist die neue Rufnummer für den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst
Ab dem 27. Mai 2015 wird in Baden-Württemberg die bundes-
weit einheitliche Rufnummer für den ärztlichen Bereitschafts-
dienst - 116 117 - eingeführt. Diese kostenlose Rufnummer 
ersetzt die bisherige Nummer für den allgemeinärztlichen Be-
reitschaftsdienst. Die Rufnummern für fachärztliche Dienste 
(Kinder, HNO, Augen) bleiben weiter bestehen.
Wenn Sie nachts, am Wochenende oder an Feiertagen einen 
Arzt brauchen und nicht bis zur nächsten Sprechstunde war-
ten können, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst für Sie da. In 
Baden-Württemberg gibt es ein flächendeckendes Netz von 
Notfallpraxen, die Sie während der Öffnungszeiten ohne vor-
herige Anmeldung direkt aufsuchen können.
Eine Übersicht der Notfallpraxen finden Sie auf der Home-
page der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg: 
http://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/
Wenn Sie die Rufnummer 116 117 wählen, hören Sie in der 
Regel zunächst eine Bandansage, die Ihnen die Adresse der 
nächstgelegenen Notfallpraxis und die Öffnungszeiten nennt. 
Falls Sie aus medizinischen Gründen einen Hausbesuch be-
nötigen, bleiben Sie in der Leitung.
Sie  werden sodann an die zuständige Rettungsleitstelle wei-
tergeleitet, welche die Hausbesuche koordiniert.
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln mit 
dem Rettungsdienst, der in lebensbedrohlichen Fällen Hilfe 
leistet. Bei Notfällen, zum Beispiel Ohnmacht, Herzinfarkt, aku-
ten Blutungen oder Vergiftungen, alarmieren Sie bitte sofort 
den Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112.

Ärztetafel am Wochenende - ab 27.5.2015
Ärztlicher Bereitschaftsdienst für den gesamten Landkreis 
Schwäbisch Hall
116 117 ohne Vorwahl, kostenfrei 
oder 0791/19 222 (DRK-Leitstelle)
werktags 18.00 bis 8.00 Uhr
Sa, So u. Feiertage  8.00 bis 8.00 Uhr

Zentrale Notfallpraxis am Diakonie-Krankenhaus, 
Schwäbisch Hall
Diakonie-Straße 10, Tel. 0791/753-4567
Sa, So, Feiertage  8.00 bis 22.00 Uhr durchgehend be setzt, 

Voranmeldung empfehlenswert.

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Der zahnärztliche Notfalldienst an Wochenenden und Feier-
tagen wird zentral unter der Telefonnummer 0711-7877799 
bekannt gegeben.
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Rettungsdienst
Bei lebensbedrohlichen Notfällen, wie Ohnmacht, Verdacht auf 
Herzinfarkt oder Schlaganfall, akuten Blutungen oder Vergif-
tungen, alarmieren Sie bitte unverzüglich den Rettungsdienst 
unter der Rufnummer 112

112 nur im Notfall anrufen
Extranummern für Krankentransporte

Die Nummern im Überblick
112 bei Feuer, Unfall oder medizinischem Notfall

(0791) 19 222 für Krankentransporte (wichtig mit Vorwahl)

Häusliche Kranken-
und Altenpflege
Pflegeteam Ilshofen
Telefon (0 79 04) 4 66

Bitte sprechen Sie auf unseren 
Anrufbeantworter, dieser wird 
mehrmals täglich abgehört. 
Wir rufen Sie gerne zurück.

Stark für andere
Evang. Diakoniewerk Schwäbisch Hall e.V.
Evang. Kirchenbezirk Schwäbisch Hall e.V.
Evang. Kirchengemeinden
Krankenpflegevereine

Telefonseelsorge, 
Telefon 0800 111 0 111, jeden Tag, in Notfällen auch nachts, 
kostenfrei. 

Krankenpflegedienst Ilshofen-Wolpertshausen
Die Schwestern sind unter der Telefonnummer 07904/466 
(Anrufbeantworter) erreichbar.

Information & Beratung bei Fragen zu 
Pflege und Hilfe im Alltag.

Wir beraten Sie unabhängig und kos-
tenfrei im:
• Pflegestützpunkt Crailsheim

im Gesundheitsamt • Gartenstraße 21
Telefon 07951 492-5555
• Montagnachmittag in Gerabronn im Rathaus
Blaufeldener Straße 8
Terminvereinbarung auch unter info@psp-sha.de.
Weitere Informationen unter www.psp-sha.de.

Sie erreichen uns:
Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr 
unter: 0152-06364980 oder 0152-06364983 
oder per E-Mail: info@wolpis0-100.de 
Weitere Informationen finden Sie im Internet: 
www.wolpis0-100.de

Apotheken-Notdienst
Samstag, 29. Januar 
Apotheke Gerabronn, Blaufeldener Str. 10 
Gerabronn, Tel. (07952) 925050 
Apotheke im Städtle, Im Städtle 4 
Vellberg, Tel. (07907) 98790 

Sonntag, 31. Januar 
Qmediko Apotheke im Ärztehaus, Weilerwiese 5, 
Hessental, Tel. (0791) 93741100 
Rats-Apotheke, Marktplatz 2, 
Crailsheim, Tel. (07951) 7550 
Sonnen-Apotheke, Ellwanger Str. 6 
Bühlertann, Tel. (07973) 250 
jeweils von 8:30 Uhr bis 8:30 Uhr des Folgetages 

Apotheken-
Notdienstfinder

kostenfrei aus dem 
Festnetz

0800 0022 8 33

Handy max. 69 ct/min.

22 833

für TrAuernde Kinder, Jugendliche und deren Familien
Gartenstr. 13, 74653 Künzelsau-Gaisbach
Telefon 0700 - 11 22 44 77
Mail: info@lichtblick-tak.de
www.lichtblick-tak.de

Service- bzw. Störungsnummern der Netze BW:
Service: 0800-3629900
Störung Strom: 0800-3629477
Störung Gas: 0800-3629447

Evangelische 
Kirchengemeinde
Reinsberg

Pfarrerin Annemarie Schirrschmidt u. Pfarrer Stefan Schirrschmidt
Pfarrbuckel 3, 74549 Wolpertshausen, Tel.: 07904 / 267,
Email: Pfarramt.Reinsberg@elkw.de

Sonntag, 30. Januar 2022  
10.30 Uhr Senfkorngottesdienst mit Pfarrer Stefan Schirr-

schmidt im Europasaal in Wolpertshausen 
10.30 Uhr Kindergottesdienst 
Montag, 31. Januar 2022 
17.30 Uhr Mächenjungschar 
Dienstag, 01. Februar 2022 
19.00 Uhr Teenkreis 
Mittwoch, 02. Februar 2022 
15.00 Uhr Konfirmandenunterricht 
Sonntag, 06. Februar 2022 
10.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Stefan Schirrschmidt, in 

Reinsberg 
10.30 Uhr Kindergottesdienst 
  
Es gilt bei den Verantstaltungen die aktuelle Corona-Verord-
nung des Landes BW. Das heißt, wie auch sonst im öffentlichen 
Leben bitten wir, ab 18 Jahren eine FFP2-Maske in geschlos-
senen Räumen zu tragen.  
  
Vom 14.02. - 15.02.2022 sind Pfarrer/in Annemarie und 
Stefan Schirrschmidt auf einer Fortbildung. 
Vertretung hat in dieser Zeit Pfarrerin Susanne Meyer aus 
Obersteinach Tel: 07906/251. 
  
Pfarrer Stefan Schrirrschmidt übernimmt ab Februar die 
Konfirmandengruppe 2021/2022.  
Da Pfarrerin Annemarie Schirrschmidt die Gruppe aus 
Gründen des Gesundheitsschutzes für schwangeren Per-
sonen nicht fortführen darf.  
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Evangelische Kirchengemeinden  
Obersteinach und Ruppertshofen

Sonntag, 30. Januar 
10.00 Uhr Gottesdienst in der Martinskirche in Rupperts-

hofen. (Es wird ab 9.53 Uhr vorgeläutet. Der Got-
tesdienst beginnt um 10.00 Uhr.) 

10.00 Uhr Kinderkirche  im Gemeindehaus Ruppertshofen 
11.00 Uhr Gottesdienst in der Peter- und Paulkirche in 

Obersteinach. 
11.00 Uhr Kinderkirche  im Gemeindehaus. 
  
Kinderkirchteam Obersteinach 
Montag, 31. Januar, 20.00 Uhr Vorbereitung im Pfarrbüro. Es 
kann auch online teilgenommen werden. 
  
Konfirmandenunterricht 
Mittwoch, 2. Februar, 14.30 Uhr in Obersteinach 
  
Kleidersammlung Bethel 
Vom 14. - 20.Februar findet wieder die Kleidersammlung für 
Bethel statt. Gut erhaltene Kleidungsstücke, Wäsche, Schuhe 
(paarweise gebündelt), Handtaschen, Plüschtiere, Pelze und 
Federbetten können in Kleidersäcken oder Kartons verpackt 
- abgegeben werden. Annahmestellen: 
Altenberg: Garage der Familie Ulrich Binder, Dorfstr. 1 
Haßfelden: Garage der Familie Ute Schwaderer, Grimmbach-
str. 7 
Obersteinach: Garage Pfarrhaus, Orlacherstr. 19 
Kleidersäcke gibt es unter dem Vordach des Gemeindehauses. 
Informationen über die Arbeit der v. Bodelschwinghschen-Stif-
tungen Bethel finden Sie in unserem nächsten Gemeindebrief, 
der Anfang Februar erscheint. 
 
 

Katholische 
Kirchengemeinde
Großallmerspann

Pfarrer Funk, Kirchstraße 11, 74532 Ilshofen-Großallmerspann, 
Tel.: 07904-8010, E-Mail: stjosef.grossallmerspann@drs.de

-   Für die Gottesdienste gelten die aktuellen Corona-Regeln 
und Hygienevorschriften. Diese hängen in den Eingangs-
bereichen der Kirchen aus. Wir bitten um deren Beachtung. 

-   Das Tragen einer FFP2-Maske in den Gottesdiensten ist 
verpflichtend.  

-   Es wird empfohlen, den Gemeindegesang auf wenige Stro-
phen zu reduzieren. 

-   Bitte bringen Sie nach Möglichkeit Ihr Gesangbuch zu den 
Gottesdiensten mit. Wenn Sie ein Gesangbuch der Kirche 
benutzen, lassen Sie dieses bitte nach dem Gottesdienst 
an Ihrem Sitzplatz liegen. 

-   Alle Gottesdienstteilnehmer müssen sich in eine Anwesen-
heitsliste eintragen. 

  
Sonntag, 30. Januar 2022  
09.15 Uhr Großallmerspann: Messfeier 

Mittwoch, 02. Februar 2022 - Darstellung des Herrn 
- Mariä Lichtmess 
19.00 Uhr Großallmerspann: Messfeier 
Donnerstag, 03. Februar 2022 
18.30 Uhr Ilshofen: Rosenkranz 
19.00 Uhr Ilshofen: Messfeier 
Im Gottesdienst ist die Gelegenheit zum Empfangen des Bla-
siussegens. Bitte achten Sie dabei auf einen Mindestabstand 
von 1,5 Meter. Auch werden im Gottesdienst zu Mariä Licht-
mess Kerzen geweiht. 
  
Termin:  
Samstag, 29. Januar 2022 
10.00 - 11.30 Uhr Erstkommunionvorbereitung im Gemeinde-
haus Großallmerspann: Basteln Baum 

Süddeutsche Gemeinschaft Leofels
Mittwoch, 26.01.2022 
14.30 Uhr Kinderstunde 
Freitag. 28.01.2022 
16.30 Uhr Jungschar 
19.00 Uhr Teenkreis 
Sonntag, 30.01.2022 
10.30 Uhr Gottesdienst mit separatem Kinderprogramm 
Mittwoch, 02.02.2022 
14.30 Uhr Kinderstunde 
Freitag. 04.02.2022 
16.30 Uhr Jungschar 
19.00 Uhr Teenkreis 
Sonntag, 06.02.2022 
10.30 Uhr Gottesdienst mit separatem Kinderprogramm 
19.00 Uhr Gemeinschaftsstunde 
  
Aufgrund den aktuellen Corona-Regeln bitten wir um vorherige 
Anmeldung beim Gottesdienstbesuch an Friedemann Bast, 
Tel.: 07904/944254 

Neuapostolische Kirche Ilshofen
Sonntag, 30.01.2022 
09.30 Uhr Gottesdienst 
Mittwoch, 02.02.2022 
20.00 Uhr Gottesdienst 
  

Eine Teilnahme kann nur unter den bekannten Sicherheits-
maßnahmen stattfinden. 
Es findet keine Sonntagschule für die Kinder statt. 

Landfrauen Wolpertshausen
Frauenfrühstück  
Anmeldungen aller Veranstaltungen 
unter: 

anmeldung@landfrauen-wolpertshausen.de 
oder bei G.Hörger 07904/7569 
 
Liebe Mitglieder und Interessierte,  
wir laden Sie ganz herzlich zu unserem diesjährigen 
Frauenfrühstück der Landfrauen ein. 
Zum Thema „Fit in den Frühling mit Birke, Brenn-
nessel und Löwenzahn“  werden wir von Heilprak-
tikerin Andrea Ruf interessante Dinge erfahren. Das Frühstück 
selbst wird wegen Corona etwas anders ausfallen als gewohnt, 
jedoch freuen wir uns, dass es überhaupt stattfinden kann. 
Wann: Samstag, den 5.02.22 um 9 Uhr  
Wo: Europasaal 
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Es ist unbedingt eine Anmeldung bis 31.1.22  erforderlich!!! 
Laut der aktuellen Corona-Bestimmungen gilt 2G+, d. h., alle bei 
denen Impfung, Genesung oder Boostern mehr als 3 Monate 
her ist, benötigen einen aktuellen Schnelltest eines Testzent-
rums. Es besteht die Möglichkeit, sich am Freitag, den 4.2.22 
in Reinsberg zwischen 17 und 18 Uhr testen zu lassen. 
Wir freuen uns auf einen schönen Vormittag.  
Ihr Vorstands Team 

TSG Fitnesskurse 
Step Aerobic  
Beim Step Aerobic werden Schritte aus dem Aerobic auf und 
um das Step choreografisch zusammengesetzt. So trainieren 
wir schwungvoll unsere Fitness sowie die gesamte Bein- und 
Gesäßmuskulatur. Bitte bequeme Sportkleidung, Hallenschu-
he, ein Handtuch und ein Getränk mitbringen. 
Wann? ab 16. März 2022 immer mittwochs / 19.00 - 20.00 
Uhr /10mal 
Wo? Mehrzweckhalle 
Übungsleiter: Christine Burkert 
Kursgebühren: Mitglieder 50 € / Nichtmitglieder 75 € 
Anmeldung: E-Mail: info@tsg-wolpertshausen.de 
Tipp: Gleich anschließend bietet Christine Hatha Yoga an. 
Es gelten die aktuellen Coronabestimmungen. 
  
Hatha Yoga 
Hatha Yoga wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus: 
Abschalten, zur Ruhe zu kommen und dabei körperlich be-
weglicher werden sowie den Rücken stärken. 
Im Hatha Yoga wird das Gleichgewicht zwischen Körper und 
Geist durch körperliche Übungen (Asanas), durch Atemübun-
gen (Pranayama) und Meditation angestrebt. Die Yogastun-
den sind geprägt von mobilisierenden, aktivierenden und ent-
spannenden Yoga Übungen. Du lernst die Grundlagen vieler 
Asanas, sowie die Konzentration auf den Augenblick. Durch 
eine dauerhafte Yogapraxis werden Körper und Geist flexibler, 
konzentrierter und leichter. Du gehst mit mehr Energie und Kraft 
in den Alltag. Gedanken und Emotionen kommen zur Ruhe. 
Bitte mitbringen: eigene Yogamatte, wenn vorhanden Yo-
gaklötze und Yogagurt, Handtuch und eine Decke. 
Wann? ab 16. März 2022 immer mittwochs 20.10 - 21.40 Uhr 
10 mal 
Wo? Mehrzweckhalle 
Übungsleiter: Christine Burkert (DTB Yogalehrerin) 
Kursgebühren: Mitglieder 85 € / Nichtmitglieder 110 € 
Anmeldung: E-Mail: info@tsg-wolpertshausen.de 
Es gelten die aktuellen Coronabestimmungen. 

Krankenpflegeverein Ilshofener Ebene e.V. 
Liebe Mitglieder, 
am 15. März 2022  werden die Mitgliedsbeiträge für das Jahr 
2022 eingezogen. 
Um Fehlbuchungen zu vermeiden bitten wir um Mitteilung 
von eventuell eingetretenen Änderungen (Sterbefall, Bank-
verbindung usw.) an die Rechnerin des Vereins, Frau Mann, 
Tel.: 07904/940026, dienstags 16 - 18 Uhr, mittwochs und 
freitags von 8 - 11 Uhr im Pfarramt in Ilshofen oder per E-Mail 
an: pfarramt.ilshofen@elkw.de 
Vielen Dank! 

Sind Sie schon Mitglied im Krankenpflegeverein? 
Sie tun sich und anderen hilfsbedürftigen Menschen einen 
guten Dienst.

Eintrittserklärung: 
Hiermit erkläre ich meinen Eintritt zum Krankenpflegever-
ein Ilshofener Ebene e.V. zum 01. Januar 2022 als Einzel-  
(15 Euro) bzw. Familienmitgliedschaft (20 Euro)  
(nichtzutreffendes bitte streichen!) 
  
Name des Zahlungsempfängers: 
Krankenpflegeverein Ilshofener Ebene e.V., Pfarrberg 3, 
74532 Ilshofen 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE73ZZZ00000085179 
Mandatsreferenznummer (= Mitgliedsnummer) 
  
Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsemp-
fänger Krankenpflegeverein Ilshofener Ebene e.V., Zahlun-
gen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift ein-
zuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser 
Kreditinstitut an, 
die vom Zahlungsempfänger Krankenpflegeverein Ilsho-
fener Ebene e.V. auf mein / unser Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Zahlungsart: jährlich wiederkehrende Zahlung 
  

____________________________________________________
Name und Geburtstag des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) 

____________________________________________________
Anschrift des Zahlungspflichtigen: Straße, Hausnummer, Postleitzahl 
und Ort 

____________________________________________________
IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen) 
 

____________________________________________________
BIC (8 oder 11 Stellen) 

  
____________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift 

Bitte ausschneiden und an den Krankenpflegeverein Ilshofener 
Ebene e.V., Pfarrberg 3, 74532 Ilshofen, senden. 

VHS Langenburg 
Good Save the Queen 
Sonntag, 30. Januar 2022, 17:00 Uhr 
Sonntag, 6. Februar 2022, 17:00 Uhr 
Sonntag, 13. Februar 2022, 17:00 Uhr 
Neue Schlossgeschichten in der Torturmreihe mit Axel 
Dittrich 
Kein britischer Monarch saß länger auf dem Thron: 
Am 6. Februar 1952 folgte Elizabeth II. ihrem Vater Georg VI. 
auf den britischen Thron. 
Diese 70 Jahre werden im Juni 2022 beim Platinum Jubilee 
groß gefeiert. 
Die Krönung eines britischen Königs ist an Prunk und Zeremo-
niell kaum zu überbieten. Und: Seit der Krönung der legendär-
en Queen Victoria 1838 fand kaum eine dieser Feierlichkeiten 
ohne das Haus Hohenlohe-Langenburg statt. 



Axel Dittrich begibt sich mit Ihnen auf eine glamouröse Zeit-
reise und führt Sie ein in das Jahrhunderte alte Zeremoniell 
der Krönung sowie der teilweise verworrenen verwandtschaft-
lichen Verbindungen der britischen Royal Family und der Fa-
milie Hohenlohe-Langenburg. 
Torturm Langenburg. 8 €. 
Teilnahme mit FFP2-Maske und 
-  mit 2G (wenn die 2. Impfung oder Genesung nicht länger als 

3 Monate zurückliegt) oder 
-  mit 2G+ (wenn die 2. Impfung oder Genesung länger als 3 

Monate zurückliegt, dann mit einem tagesaktuellen Test ei-
ner offiziellen Teststelle) 

-  oder geboostert - ohne zusätzlichen Test. 
Anmeldung notwendig unter 07905 910218 oder 
vhs-langenburg@t-online.de 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau 
SVLFG-Seminarbroschüre 2022  
Weiterbildung öffnet Türen und schafft berufliche Zukunftsper-
spektiven. Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (SVLFG) unterstützt ihre Versicherten dabei, 
den Wissenstand in den Bereichen Arbeitssicherheit und Ge-
sundheitsschutz aktuell zu halten und Neues zu lernen.  
Die Seminarbroschüre 2022 ist der Schlüssel zum umfangrei-
chen und kostenfreien Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebot 
der SVLFG in den Bereichen Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz. Sie steht Interessierten ab sofort als Download 
oder in gedruckter Form zur Verfügung. 
Unternehmen profitieren 
Ein wesentlicher Baustein, um Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz in einem Unternehmen langfristig zu verbessern, 
sind Wissen und Erfahrung. Die Bildungsangebote der SVLFG 
bieten praxisnahe Informationen. Sie motivieren, das Erlernte 
im Arbeitsalltag umzusetzen und sie sollen die Teilnehmenden 
für mögliche Gefährdungen sensibilisieren. Neben den klassi-
schen Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzthemen bie-
tet die SVLFG auch Themen zur betrieblichen Verhaltens- und 
Verhältnisprävention an. Alle Seminare und Vorträge greifen 
aktuelle staatliche Arbeits- und Gesundheitsschutzregularien 
sowie Änderungen der Vorschriften für Sicherheit und Gesund-
heitsschutz (VSG) auf. 
Unter anderem neu im Programm 
- Sicher und gesund arbeiten mit Biostoffen 
-   Unterweisung im Arbeits- und Gesundheitsschutz >wichtig 

- richtig - nachhaltig< 
- Deeskalationstraining - Cool bleiben, wenn’s brenzlig wird 
-  Sicher und gesund Arbeiten in der Fleischerei 
Vorsichtig optimistisch plant die SVLFG für 2022 wieder Prä-
senzangebote. Darüber hinaus wurde das Angebot um On-
line-Vorträge und Seminare erweitert. 
Weitere Informationen online oder telefonisch  
Das gesamte Weiterbildungsangebot der SVLFG steht auf 
der Internetseite 
www.svlfg.de/kurse-seminare sowie in der SVLFG-Broschüre 
„Seminare 2022“, die über den Link   
www.svlfg.de/broschuere-seminare-2022  abrufbar ist. 
Eine gedruckte Ausgabe kann kostenlos per E-Mail an  
praeventionsbroschueren@svlfg.de  angefordert werden. 
Anmeldungen zu Weiterbildungsangeboten nimmt die SVLFG 
per E-Mail an praeventionsschulungen@svlfg.de entgegen. 
Telefonische Auskünfte erteilt die SVLFG unter 0561 785-
10477. 
Das SVLFG-Angebot an Onlinevorträgen und -seminaren rund 
um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz finden Sie unter  
www.svlfg.de/onlinevortraege.

Abschied ganz persönlich
www.bestattungen-sadlo.de

Braunsbach Tel. 07906 9414077
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